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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1981

Norm

ABGB §1294

Rechtssatz

Die zur Bejahung der Fahrlässigkeit notwendige Voraussehbarkeit muß sich im Falle einer Körperverletzung nur darauf

erstrecken, daß der (schließlich) Verletzte irgendwie körperlich zu Schaden kommen könnte, aber nicht darauf, daß er

in dem dann verwirklichten Ablauf verletzt werde.
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